Werkvertrag

Auftraggeber …

Firma/Name …

Auftragnehmer …

Name …

Gewerbeberechtigung für …

Auftraggeber und Auftragnehmer schließen folgenden Werkvertrag:
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das nachfolgend näher umschriebene Werk herzustellen:

Der Auftragnehmer ist bei der Herstellung dieses Werkes weisungsfrei und weder zeitlich noch örtlich gebunden. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Herstellung dieses Werkes eigene Betriebsmittel zu verwenden. Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, ihm Betriebsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dieser Betriebsmittel hat der Auftragnehmer zu tragen. 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich bei der Erbringung des vereinbarten Werkes durch dritte Personen vertreten zu lassen. Diese müssen jedoch die erforderliche Qualifikation haben. Die vom Auftragnehmer beauftragten Personen haben keinen Entgeltanspruch gegenüber dem Auftraggeber. Es ist vielmehr der Auftragnehmer verpflichtet, Vertretungskosten zu tragen.

Der Auftragnehmer erhält einen Werklohn (Honorar) in der Höhe von EUR …, wobei das Honorar erst nach Herstellung des vereinbarten Werkes zur Zahlung an den Auftragnehmer fällig ist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach Herstellung des vereinbarten Werkes eine Honorarnote an den Auftraggeber zu übermitteln. 

Alle Steuern, Abgaben, Sozialversicherungsbeiträge und sonstigen mit der Erfüllung dieses Werkvertrages allenfalls noch zu leistenden Beiträge sind vom Auftragnehmer zu tragen. 

Den Auftraggeber treffen keinerlei Meldepflichten.

Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass alle Ansprüche aus diesem Werkvertrag binnen vier Monaten ab Fälligkeit bei sonstigem Verfall gegenüber dem Auftraggeber schriftlich geltend zu machen sind. 

Mündliche Vereinbarungen sind unzulässig. Änderungen oder Ergänzungen dieses Werkvertrages bedürfen jedenfalls der Schriftform.

Ort, Datum

…
…
Unterschrift Auftraggeber
Unterschrift Auftragnehmer

